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©  Faltbeutel,  die  auf  Schlauchbeutelmaschinen 
durch  Längs-  und  Quersiegelungen  hergestellt,  z.B. 
mit  flüssigem  oder  leicht  fließendem  Verpackungsgut 
gefüllt  und  anschließend  durch  eine  Quersiegelung 
verschlossen  werden,  werden  oft  in  ungeregelter 
Weise  provisorisch  wiederverschlossen,  wenn  das 
verfüllte  Verpackungsgut  nicht  vollständig  aus  dem 
Faltbeutel  entnommen  worden  ist.  Der  erfindungsge- 
mäße  Faltbeutel  ist  im  Bereich  des  Deckelstückes 
(3)  mit  einer  zu  der  Quersiegelnaht  (31)  parallelen, 
zusätzlichen  Verschlußnaht  (33)  versehen,  die  einen 
Teilbereich  des  Deckelstückes  (3)  nicht  erfaßt.  Auf 
diese  Weise  kann,  insbesondere  bei  quaderförmigen 
Faltbeuteln  durch  Ausschlagen  eines  nach  innen  ab- 
gekanteten  Endstückes  des  Seitenteiles  im  Bereich 
des  Deckelstückes  (3)  eine  Ausgießtülle  (6)  gebildet 
werden,  die  anschließend,  zwar  nichtabdichtend, 
aber  mit  provisorischer  Verschließwirkung  durch  Ab- 
faltung  des  Deckelstückes  (3)  in  dessen  ursprüngli- 
che  Lage,  wiederverschließbar  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Faltbeutel  zur  Auf- 
bewahrung  einer  Flüssigkeit  oder  eines  Schüttgu- 
tes,  der  auf  einer  Schlauchbeutelmaschine  mit  ei- 
ner  abdichtenden  Längssiegelnaht  zur  Bildung  ei- 
nes  Schlauchstückes,  einer  abdichtenden  unteren 
Quersiegelnaht  zur  Bildung  eines  Bodenstückes 
und  einer  abdichtenden  oberen  Quersiegelnaht 
zum  Verschluß  eines  Deckelstückes  nach  dem  Ver- 
füllen  des  Faltbeutels  herstellbar  ist. 

Faltbeutel  dieser  Art  werden  seit  langem  für 
die  konfektionierte  Verpackung  von  Milch  oder 
Milcherzeugnissen,  Fruchtsäften,  Schüttgütern  oder 
dergleichen  verwendet.  Dabei  hat  sich  bei  den  Ver- 
brauchern  die  Gewohnheit  herausgebildet,  einen 
Faltbeutel  nach  dessen  Öffnung  nicht  völlig  zu  ent- 
leeren,  sondern  einen  Rest  des  Verpackungsgutes 
zur  späteren  Verwendung  darin  zu  belassen.  Es  ist 
deshalb  wünschenswert,  daß  ein  derartiger  Faltbeu- 
tel  wiederverschließbar  ist. 

Aus  der  EP-Patentanmeldung  0  239  319  A2  ist 
ein  solcher  Faltbeutel  bekannt,  dessen  Deckelstück 
mit  zwei  durchgehenden,  parallelgelegten  Ver- 
schlußnähten  versehen  ist.  Dabei  ist  eine  innere,  an 
das  Verpackungsgut  anschließende  Verschlußnaht 
als  Peel-Naht  ausgeführt,  während  eine  äußere 
Verschlußnaht  als  wiederverschließfähige,  jedoch 
nicht  stoffschlüssig  verbundene  Naht  ausgeführt 
ist.  Ein  solcher  Faltbeutel  hat  den  Nachteil,  daß  von 
dem  Benutzer  eine  definierte  Ausgießtülle  nur  müh- 
sam  hergestellt  werden  kann.  Wenn  die  Peel-Naht 
zu  weit  geöffnet  ist,  können  sich  auch  Schwierig- 
keiten  beim  Wiederverschluß  der  äußeren  Ver- 
schlußnaht  ergeben. 

Aus  der  EP-Patentanmeldung  0  451  069  A1  ist 
es  ferner  bekannt,  bei  einem  Faltbeutel  der  ein- 
gangs  bezeichneten  Art  das  Deckelstück  mit  Hilfe 
der  Quersiegelnaht  nur  unvollständig  zu  verschlie- 
ßen  und  stattdessen  den  offenbleibenden  Teilbe- 
reich  des  Deckelstückes  dadurch  abzudichten,  daß 
der  Bereich  des  Deckelstückes,  in  dem  sich  die 
Quersiegelnaht  befindet,  um  mindestens  einen 
rechten  Winkel  abgefaltet  und  mit  Hilfe  eines  Kle- 
befalzes  in  dieser  abgefalteten  Stellung  gehalten 
wird.  Bei  Faltbeuteln,  die  in  Form  eines  Parallelepi- 
peds  ausgebildet  sind  und  deren  schmale  Seiten- 
flächen  an  deren  Endstücken  im  Bereich  des  Dek- 
kel-  und  Bodenstückes  nach  innen  abgefaltet  sind, 
läßt  sich  dadurch  nach  Lösen  des  Klebefalzes 
ohne  Schwierigkeiten  eine  Ausgießtülle  von  dem 
Benutzer  herstellen,  indem  das  Endstück  der  Sei- 
tenfläche,  das  im  Bereich  des  Deckelstückes  nach 
innen  gefaltet  ist,  nach  außen  zurückgefaltet  wird. 
Soll  der  Faltbeutel  wieder  verschlossen  werden, 
wird  das  Endstück  einfach  nach  innen  zurückge- 
drückt,  das  Deckelstück  wieder  abgebogen  und 
mittels  des  Klebefalzes  befestigt.  Obwohl  die  Hand- 
habung  eines  solchen  Faltbeutels  recht  einfach  ist, 
so  ist  doch  nicht  zu  übersehen,  daß  ein  dichter 

primärer  Verschluß  auf  diese  Weise  nicht  herstell- 
bar  ist.  Insbesondere  bei  dünnflüssigem,  leicht  flie- 
ßendem  Verpackungsgut  ist  dies  aber  erforderlich. 

Aus  der  DE-Offenlegungsschrift  38  24  753  A1 
5  ist  ein  Faltbeutel  bekannt,  bei  dem  in  dem  Deckel- 

stück  außer  der  alles  verschließenden  Quersiegel- 
naht  eine  dieser  benachbarte  Verschlußnaht  vorge- 
sehen  ist,  die  nur  einen  Teil  des  Deckelstückes 
erfaßt,  während  der  Rest  durch  einen  Wiederver- 

io  Schluß  gebildet  ist,  der  eine  Ausgießtülle  ergibt, 
wenn  er  geöffnet  ist.  Die  Handhabung  eines  sol- 
chen  Wiederverschlusses  ist  umständlich,  vor  al- 
lem,  wenn  der  Faltbeutel  aus  relativ  weichem  Mate- 
rial  besteht. 

75  Die  Erfindung  hat  sich  deshalb  die  Aufgabe 
gestellt,  einen  Faltbeutel  der  eingangs  näher  be- 
zeichneten  Art  so  auszuführen,  daß  er  nach  dem 
Verfüllen  des  Verpackungsgutes  absolut  dicht  ver- 
schlossen  ist,  daß  aber  dessen  ungeachtet  eine 

20  Ausgießtülle  ohne  Schwierigkeiten  herstellbar  ist 
und  der  Faltbeutel  nichtabdichtend  wiederver- 
schließbar  ist,  wenn  ein  Teil  des  Verpackungsgutes 
entnommen  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  dadurch 
25  gelöst,  daß  in  dem  Deckelstück  mindestens  eine 

Verschlußnaht  vorgesehen  ist,  die  der  dort  befindli- 
chen  Quersiegelnaht  benachbart  und  in  dem  durch 
diese  Quersiegelnaht  abgedichteten  Bereich  des 
Faltbeutels  angeordnet  ist  und  die  das  Deckelstück 

30  in  einem  ersten  Teilbereich  abdichtend  erfaßt,  der 
Faltbeutel  auf  der  Seite  des  Deckelstückes  eine 
nach  innen  weisende  Längsfaltung  aufweist  und 
diese  Längsfaltung  in  einem  Teilbereich  angeord- 
net  ist  oder  in  diesen  hineinreicht,  der  nicht  von  der 

35  Verschlußnaht  erfaßt  ist. 
Die  Anbringung  einer  solchen  Verschlußnaht 

bereitet  fertigungstechnisch  keine  Schwierigkeiten, 
da  sie  mit  der  Herstellung  der  ohnehin  erforderli- 
chen  Quersiegelnaht  an  dem  Deckelstück  nach 

40  dem  Verfüllen  des  Verpackungsgutes  verbunden 
werden  kann.  Auf  diese  Weise  entsteht  eine  abso- 
lut  dichte  Verpackung,  die  aber  bei  Bedarf  in  ein 
teilweise  entleertes,  wiederverschließbares  Gefäß 
umgewandelt  wird.  Wesentlich  ist  dabei,  daß  mit 

45  Hilfe  der  Verschlußnaht  die  Größe  der  Ausgießtülle 
von  vornherein  vorgegeben  werden  kann.  Sie  ist 
deshalb  dem  Verpackungsgut  genauso  wie  der 
Form  des  Faltbeutels  anpaßbar.  Sie  entsteht  beim 
Gebrauch,  wenn  die  obere  Quersiegelnaht  restlos 

50  entfernt  ist,  was  z.B.  durch  eine  zwischen  Ver- 
schluß-  und  Quersiegelnaht  angeordnete  Perfora- 
tion  zu  erreichen  ist.  Die  Handhabung  ist  deshalb 
für  den  Verbraucher  denkbar  einfach  und  erfordert 
keinerlei  manuelle  Geschicklichkeit. 

55  Besonders  vorteilhaft  anwendbar  ist  die  Erfin- 
dung,  wenn  der  Faltbeutel  als  Parallelepiped  aus- 
gebildet  ist,  bei  dem  die  Quersiegelnähte  parallel 
zu  zwei  gegenüberliegenden  Haupt-Seitenflächen 
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des  Faltbeutels  angeordnet  sind.  Ein  solcher  Falt- 
beutel,  bei  dem  die  Endstücke  zweier  zu  den 
Haupt-Seitenflächen  rechtwinkligen  Neben-Seiten- 
flächen  im  Bereich  des  Deckelstückes  durch 
Längsfaltung  nach  innen  abgekantet  sein  können, 
bei  dem  ferner  das  Bodenstück  und/oder  das  Dek- 
kelstück  parallel  zu  der  jeweiligen  Quersiegelnaht 
so  abfaltbar  sind,  daß  jeweils  eine  relativ  ebene 
Boden-  oder  Deckelfläche  ausgebildet  werden  und 
das  Bodenstück  beispielsweise  als  Klotzboden  aus- 
gebildet  sein  kann,  ist  besonders  vorteilhaft  aus- 
führbar,  indem  die  Verschlußnaht  parallel  zu  der 
benachbarten  Quersiegelnaht  vorgesehen  ist.  In 
einfacher  Weise  kann  die  Ausgießtülle  dadurch  ge- 
bildet  werden,  daß  eines  der  abgefalteten  Endstük- 
ke  der  Neben-Seitenflächen  von  der  Verschlußnaht 
nicht  erfaßt  ist.  Es  wird  vielmehr  einfach  zurückge- 
faltet  und  bildet  in  dieser  Form  eine  scharfkantige 
Ausgießtülle.  Nach  Gebrauch  wird  das  Endstück 
wieder  in  seine  ursprüngliche  Lage  zurückgeklappt, 
so  daß  dann,  wenn  das  Deckelstück  mit  der  Ver- 
schlußnaht  abgebogen  wird,  die  Ausgießtülle  we- 
nigstens  provisorisch  verschlossen  ist  und  der  In- 
halt  des  Faltbeutels  so  weit  gegen  die  Umgebung 
abgedichtet  ist,  daß  dieser  beispielsweise  in  einem 
Kühlmöbel  längere  Zeit  allein  stehend  aufbewahrt 
werden  kann,  ohne  daß  das  Verpackungsgut  beein- 
trächtigt  ist. 

Die  Quersiegelnaht  kann  als  Peel-Naht  oder  als 
wiederverschließbare  Naht  hergestellt  sein,  wobei 
in  letzterem  Falle  die  Verschlußnaht  von  einer  in 
einer  Fläche  des  Deckelstückes  befindlichen,  ange- 
formten  Dichtleiste  und  einer  zu  dieser  komple- 
mentären  Dichtnut,  in  einer  anderen  Fläche  des 
Deckelstückes  angeformt,  gebildet  wird.  Ganz  be- 
sonders  vorteilhaft  ist  es  aber,  wenn  die  Verschluß- 
naht  durch  Wärmesiegelung  hergestellt  ist,  weil  auf 
diese  Weise  in  einem  Quersiegelwerkzeug  sowohl 
die  Quersiegelnaht  als  auch  die  Verschlußnaht  in 
einem  Arbeitsgang  herstellbar  sind.  In  jedem  Falle 
ist  es  günstig,  wenn  die  Längssiegelnaht  so  ange- 
ordnet  ist,  daß  sie  von  der  Verschlußnaht  nicht 
überquert  wird,  weil  sonst  gegebenenfalls  die 
Dichtheit  der  Verschlußnaht  beeinträchtigt  ist. 

Es  ist  für  den  Wiederverschluß  des  angebro- 
chenen  Faltbeutels  besonders  günstig,  wenn  ein 
Klebefalz  oder  dergleichen  vorgesehen  ist,  durch 
den  das  Deckelstück  so  an  dem  übrigen  Faltbeutel 
arretierbar  ist,  daß  ein  von  der  Verschlußnaht  nicht 
erfaßter,  zweiter  Teilbereich  des  Deckelstückes 
durch  dessen  Abkantung  nichtabdichtend  ver- 
schlossen  ist.  Dabei  kann  der  Klebefalz  quer  oder 
parallel  zu  der  Verschlußnaht  oder  auch  in  Verbin- 
dung  mit  einem  Etikett  oder  dergleichen  vorgese- 
hen  sein.  Der  Klebefalz  dient  also  dazu,  daß  bereits 
der  nicht  geöffnete  Faltbeutel  an  seinem  Deckel- 
stück  mit  einer  relativ  ebenen  Deckelfläche  verse- 
hen  sein  kann,  die  auch  nach  dem  Wiederver- 

schließen  wieder  gewonnen  wird. 
Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 

Zeichnung  an  einem  Ausführungsbeispiel  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen 

5  Fig.  1  einen  erfindungsgemäßen  Faltbeutel 
vor  dem  Öffnen, 

Fig.  2  den  Faltbeutel  entsprechend  Fig.  1 
mit  geöffneter  Ausgießtülle  und 

Fig.  3  den  wiederverschlossenen  Faltbeutel 
io  aus  Fig.  1  und  2. 

Ein  erfindungsgemäßer  Faltbeutel  besteht  ge- 
mäß  Fig.  1  aus  einem  Schlauchstück  1,  einem 
Bodenstück  2  und  einem  Deckelstück  3.  Das 
Schlauchstück  1  umfaßt  je  zwei  Haupt-Seitenflä- 

15  chen  11  und  zwei  zu  diesen  rechtwinklige  Neben- 
Seitenflächen  12,  von  denen  in  der  Zeichnung  je- 
weils  eine  zu  erkennen  ist.  Im  Ausführungsbeispiel 
der  Fig.  1  bis  3  ist  der  Faltbeutel  als  Klotzboden- 
beutel  mit  einem  Klotzboden  und  in  Form  eines 

20  Parallelepipeds  ausgebildet.  Das  Schlauchstück  1 
ist  dabei  in  bekannter  Weise  aus  einem  Flachstück 
gebildet  und  mit  Hilfe  einer  Längssiegelnaht  herge- 
stellt,  die  in  der  Zeichnung  weggelassen  ist,  weil 
sie  bei  derartigen  Faltbeuteln  fachüblich  ist  und  in 

25  keinem  Zusammenhang  mit  der  eigentlichen  Erfin- 
dung  steht.  An  dem  Bodenstück  2  ist  eine  Quersie- 
gelnaht  21  zu  erkennen,  die  entsprechend  der  Aus- 
bildung  des  Bodenstückes  als  Klotzboden  abge- 
kantet  ist.  Das  Deckelstück  ist  mit  einer  entspre- 

30  chenden  Quersiegelnaht  31  dicht  verschlossen, 
wenn  der  Faltbeutel  abgefüllt  ist.  Die  oberen  End- 
stücke  121  der  Neben-Seitenflächen  12  sind  dabei 
nach  innen  abgekantet,  so  daß,  wenn  der  Deckel- 
stück  3  um  einen  rechten  Winkel  um  die  Kante  32 

35  abgebogen  ist,  genauso  wie  am  Bodenstück  2  eine 
relativ  ebene  Fläche  gebildet  wird.  Ein  Klebefalz  4 
arretiert  dabei  das  Deckelstück  3  in  dieser  Lage.  In 
der  Fig.  1  ist  der  Augenblick  festgehalten,  in  dem 
der  Faltbeutel  geöffnet  wird.  Dabei  wurde  das  Dek- 

40  kelstück  von  dem  Falz  4  gelöst  und,  wie  durch 
einen  Richtungspfeil  51  veranschaulicht,  die  ge- 
samte  Quersiegelnaht  31  von  dem  Deckelstück  3 
entfernt. 

Eine  Verschlußnaht  33  verläuft  parallel  zu  der 
45  Quersiegelnaht  31  in  einem  (Fig.  2)  Teilbereich  T1 

des  Deckelstückes  3.  Die  Verschlußnaht  33  ist  hier 
durch  Wärmesiegelung  der  beiden  aneinanderlie- 
genden  Flächen  des  Deckelteils  3  gebildet.  Sie 
kann  deshalb  auch  nicht  gelöst  werden.  Ein  zweiter 

50  Teilbereich  T2  hingegen  (Fig.  1)  wird  von  der  Ver- 
schlußnaht  nicht  erfaßt.  Er  ist  so  groß  gewählt,  daß 
das  Endstück  121  entsprechend  Fig.  2  ausklappbar 
ist  und  so  eine  Ausgießtülle  6  entsteht.  Das  End- 
stück  121  kann  jedoch  wieder  in  Richtung  des 

55  Beutelinneren  eingeschlagen  werden,  so  daß,  wenn 
auch  das  Deckelstück  3  in  der  durch  einen  Rich- 
tungspfeil  52  (Fig.  3)  veranschaulichten  Weise  ab- 
gebogen  ist,  das  gesamte  Deckelstück  3  mit  Hilfe 
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des  Klebefalzes  4  wieder  in  seiner  ursprünglichen 
Lage  arretierbar  ist,  wie  das  Fig.  3  zeigt;  es  fehlt 
nun  lediglich  die  Quersiegelnaht  31.  In  der  Konfigu- 
ration  der  Fig.  3  ist  demzufolge  eine  relativ  hohe 
vorläufige  Abdichtung  des  Faltbeutels  gegen  Aus- 
tritt  des  restlichen  Verpackungsgutes  realisiert. 

Patentansprüche 

1.  Faltbeutel  zur  Aufbewahrung  einer  Flüssigkeit 
oder  eines  Schüttgutes,  der  auf  einer 
Schlauchbeutelmaschine  mit  einer  abdichten- 
den  Längssiegelnaht  zur  Bildung  eines 
Schlauchstückes  (1),  einer  abdichtenden  unter- 
en  Quersiegelnaht  (21)  zur  Bildung  eines  Bo- 
denstückes  (2)  und  einer  abdichtenden  oberen 
Quersiegelnaht  (31)  zum  Verschluß  eines  Dek- 
kelstückes  (3)  nach  dem  Verfüllen  des  Faltbeu- 
tels  herstellbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  in  dem  Deckelstück  (3)  mindestens  eine 
Verschlußnaht  (33)  vorgesehen  ist,  die  der 
dort  befindlichen  Quersiegelnaht  (31)  be- 
nachbart  und  in  dem  durch  diese  Quersie- 
gelnaht  (31)  abgedichteten  Bereich  des 
Faltbeutels  angeordnet  ist  und  die  das  Dek- 
kelstück  (3)  in  einem  ersten  Teilbereich  (T1) 
abdichtend  erfaßt, 
b)  der  Faltbeutel  auf  der  Seite  des  Deckel- 
stückes  (3)  eine  nach  seinem  Inneren  wei- 
sende  Längsfaltung  aufweist  und 
c)  diese  Längsfaltung  in  einem  Teilbereich 
(T2)  des  Deckelstückes  (3)  angeordnet  ist 
oder  in  diesen  hineinreicht,  der  nicht  von 
der  Verschlußnaht  (33)  erfaßt  ist. 

2.  Faltbeutel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  er  als  Parallelepiped  ausgebildet 
ist. 

3.  Faltbeutel  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Quersiegelnähte  (21; 
31)  parallel  zu  zwei  einander  gegenüberliegen- 
den  Haupt-Seitenflächen  (11)  des  Faltbeutels 
angeordnet  sind. 

4.  Faltbeutel  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Endstücke  (121)  zwei- 
er  zu  den  Haupt-Seitenflächen  (11)  rechtwinkli- 
gen  Neben-Seitenflächen  (12)  des  Faltbeutels 
im  Bereich  des  Deckelstückes  (3)  durch 
Längsfaltung  nach  innen  abgefaltet  sind. 

5.  Faltbeutel  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Bodenstück  (2) 
und/oder  das  Deckelstück  (3)  parallel  zu  der 
jeweiligen  Quersiegelnaht  (21;  31)  so  abfaltbar 
sind,  daß  jeweils  eine  relativ  ebene  Boden- 

oder  Deckfläche  ausgebildet  werden. 

6.  Faltbeutel  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bodenstück  (2)  als  Klotzbo- 

5  den  ausgebildet  ist. 

7.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschluß- 
naht  (33)  parallel  zu  der  benachbarten  Quersie- 

io  gelnaht  (31)  vorgesehen  ist. 

8.  Faltbeutel  nach  Anspruch  1  und  einem  der 
Ansprüche  4  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eines  der  abgefalteten  Endstücke  (121) 

15  der  Neben-Seitenflächen  (12)  von  der  Ver- 
schlußnaht  (33)  nicht  erfaßbar  ist. 

9.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Quersiegel- 

20  naht  (31)  als  Peel-Naht  ausgebildet  ist. 

10.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der 
Quersiegelnaht  (31)  und  der  Verschlußnaht 

25  (33)  eine  Perforation  angeordnet  ist. 

11.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Quersiegel- 
naht  (31)  offen-  und  wiederverschließbar  aus- 

30  geführt  ist. 

12.  Faltbeutel  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Quersiegelnaht  (31)  von  einer 
in  einer  Fläche  des  Deckelstückes  (3)  befindli- 

35  chen,  angeformten  Dichtleiste  und  einer  zu 
dieser  komplementären  Dichtnut,  in  einer  an- 
deren  Fläche  des  Deckelstückes  (3)  ange- 
formt,  gebildet  wird. 

40  13.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschluß- 
naht  (33)  durch  Wärmesiegelung  hergestellt 
ist. 

45  14.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Längssiegel- 
naht  so  angeordnet  ist,  daß  sie  von  der  Ver- 
schlußnaht  nicht  überquert  wird. 

50  15.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Kiebefalz  (4) 
oder  dergleichen  vorgesehen  ist,  durch  den 
das  Deckeistück  (3)  so  an  dem  übrigen  Falt- 
beutel  arretierbar  ist,  daß  der  von  der  Ver- 

55  schlußnaht  (33)  nicht  erfaßte,  zweite  Teilbe- 
reich  (T2)  des  Deckelstückes  (3)  durch  dessen 
Abkantung  nicht  verschlossen  ist. 

4 
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16.  Faltbeutel  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Klebefalz  (4)  quer  zu  der 
Verschlußnaht  (33)  vorgesehen  ist. 

17.  Faltbeutel  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn-  5 
zeichnet,  daß  der  Klebefalz  (33)  parallel  zu  der 
Verschlußnaht  vorgesehen  ist. 

18.  Faltbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klebefalz  10 
(4)  in  Verbindung  mit  einem  Etikett  oder  der- 
gleichen  vorgesehen  ist. 
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